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VORWORT

Liebe Leserinnen und Leser,

unser Verhaltenskodex basiert auf unseren Unternehmenswer-
ten und unserem Leitbild und schreibt verbindliche Verhaltens-
richtlinien für die tägliche Geschäftspraxis fest.

Verantwortungsvolles und rechtmäßiges Handeln ist ein fes-
ter Bestandteil unserer Unternehmenskultur und bildet die 
Basis für das Vertrauen, das uns Kunden, Geschäftspartner 
und Öffentlichkeit entgegenbringen. Der vorliegende Verhal-
tenskodex gilt für alle Mitarbeiter, Führungskräfte, Stiftungs-
räte, sonstige Organe und Inhaber aller Unternehmen der  
HEINZ-GLAS Group weltweit. 

Jeder ist verpflichtet sein Handeln an den Unternehmens-
werten und dem Verhaltenskodex der HEINZ-GLAS Group  
auszurichten. Neben diesem Verhaltenskodex und unabhängig 

hiervon gelten die jeweils anzuwendenden Gesetze. Die Ein-
haltung ist durch geeignete Audits regelmäßig zu kontrollie-
ren. Darüber hinaus unterstützen und verpflichten wir alle 
Geschäftspartner und Lieferanten, diese Grundsätze eben-
falls zu berücksichtigen.

Durch spezifische standortbezogene Richtlinien kann der 
Kodex konkretisiert, und ggf.an die gesellschaftlichen und 
rechtlichen Besonderheiten des jeweiligen Landes angepasst 
und durch Schulungen ergänzt werden.
Wir erwarten von allen Mitarbeitern, nach unseren ethischen 
Grundsätzen, den anwendbaren Gesetzen und internen 
Richtlinien zu handeln. Gleichzeitig setzen wir voraus, dass 
alle Führungskräfte diese Grundsätze leben und kommuni-
zieren.

Carletta Heinz Virginia Elliott Frank Martin

	 Carletta	Heinz	 Virginia	Elliott	 Frank	Martin	
	 Owner	&	CEO		 CSO	 CFO
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MENSCHEN- UND 
ARBEITSRECHTE

Für uns steht der Mensch im Mittelpunkt. 

Das Handeln aller Personen innerhalb der HEINZ-GLAS Group ist an allgemein-
gültigen ethischen Werten und Prinzipien orientiert. Insbesondere an Integrität, 
Rechtschaffenheit, Respekt vor der Menschenwürde, Offenheit und Nichtdiskrimi-
nierung von Religion, Weltanschauung, Geschlecht und Ethnie. Dies ist ein wich-
tiger Bestandteil unserer Unternehmenskultur.
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MENSCHEN- UND  
ARBEITSRECHTE

Die HEINZ-GLAS Group und all ihre Tochterunternehmen im 
In- und Ausland halten die geltenden Rechte und Gesetze in den 
jeweiligen Ländern ein. Jeder Mitarbeiter hat dies bei seinem 
täglichen Handeln zu beachten und sich an geltende gesetzliche 
Regelungen zu halten. Wir fördern Zivilcourage und ein ethi-
sches Verhalten aller Mitarbeiter. Allen Personen gegenüber, 
intern wie extern, treffen die Mitarbeiter ihre Entscheidungen 
auf Basis sachgerechter und objektiver Überlegungen, mit ge-
sundem Menschenverstand und Verantwortungsbewusstsein. 
Das Wohl jedes Menschen, der sich im Einflussbereich unse-
res Unternehmens befindet, liegt uns am Herzen. Das Gleiche 
erwarten wir auch von unseren Lieferanten und Partnern. Die 
Achtung der international anerkannten Menschenrechte ist 
die Grundlage aller unserer Geschäftsbeziehungen. Neben den 
gültigen Rechtsordnungen und Gesetzen der einzelnen Länder, 
halten wir uns insbesondere an die Allgemeine Erklärung der 
Menschenrechte (UNO 1948). Auch die grundlegenden Prin-
zipien und Rechte bei der Arbeit durch die ILO-Erklärung von 
1998 (Verbot von Kinderarbeit, Zwangsarbeit, Diskriminierung 
und Vereinigungsfreiheit und Recht auf Kollektivverhandlun-
gen) gelten als oberstes Gebot.

1.1. Diskriminierung 
 
Wir schätzen jeden einzelnen Mitarbeiter als individuelle Per-
sönlichkeit. Die Wertschätzung geht weit über den wirtschaft-
lichen Nutzen für das Unternehmen hinaus. Wir begegnen 
unseren Mitarbeitern und Geschäftspartnern mit Fairness und 

Toleranz. Jede Art von Diskriminierung, sexueller Belästigung 
oder persönlicher Angriffe widerspricht unseren Unterneh-
mensgrundsätzen und wird nicht geduldet. Gleichbehandlung 
ist ein fester Grundsatz – ungeachtet ethnischer Herkunft, 
Hautfarbe, Geschlecht, Religion, Staatsangehörigkeit, sexueller 
Ausrichtung, sozialer Herkunft, Behinderung oder politischer 
Einstellung, soweit diese auf demokratischen Prinzipien und 
Toleranz gegenüber Andersdenkenden beruht. 

1.2. Zwangsarbeit und Menschenhandel

Unsere Mitarbeiter werden auf Basis ihrer Qualifikation, Fähig-
keiten und Fertigkeiten ausgesucht, eingestellt und gefördert. 
Jegliche Form von Zwangsarbeit und Schuldknechtschaft wird 
in keiner Weise gestattet. 

1.3.  Kinderarbeit

Bei der HEINZ-GLAS Group kommt an keiner Stelle im Unter-
nehmen Kinderarbeit zum Einsatz. Sofern die Gesetze vor Ort 
keine höhere Altersgrenze festlegen, werden keine Arbeitneh-
mer beschäftigt, die im schulpflichtigen Alter sind. Arbeitneh-
mer unter 18 Jahren dürfen, unter Berücksichtigung der Aus-
bildungserfordernisse, keine gefährlichen Tätigkeiten ausüben 
und werden von Nachtarbeit ausgeschlossen. Als Norm dient 
die ILO-Konvention 138, die das Mindestalter für Beschäftigung 
festlegt.
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1.4. Arbeitszeit und Vergütung 

In der HEINZ-GLAS Group sind Arbeitszeitregelungen, Über-
stunden, Vergütung, Urlaubsanspruch oder Nebenleistungen 
mindestens nach geltendem Recht und Gesetz festgelegt oder 
als Vorteil darüber hinaus für den Arbeitnehmer. Die für Voll-
beschäftigung gewährte Vergütung muss ausreichend sein, um 
die grundlegende Versorgung des Mitarbeiters sicher zu stellen. 
Illegale und unberechtigte Lohnabzüge in Form von direkten 
oder indirekten Disziplinarmaßnahmen sind verboten. 

1.5. Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit

Arbeitssicherheit und Gesundheitsmanagement haben höchs-
te Priorität bei der HEINZ-GLAS Group. Um Gesundheitsge-
fährdungen zu vermeiden, sind Arbeitsschutz- und Arbeitssi-
cherheitsvorschriften unbedingt zu beachten. Arbeitsschutz 
ist keine Nebensache, sondern verpflichtende Aufgabe jedes 
Einzelnen. Die Führungskräfte haben dabei eine wichtige und 
notwendige Vorbild- und Weisungsfunktion. Wir sorgen im Ar-
beitsumfeld für sichere Bedingungen und unterrichten jeden 
Mitarbeiter regelmäßig über deren Einhaltung, um gesund-
heitsgefährdende Risiken auszuschließen oder so gering wie 
möglich zu halten. 

1.6. Mitarbeiterentwicklung

Das Know-how, Können und Engagement unserer Mitarbeiter 
ist Grundvoraussetzung für den Erfolg unserer Unternehmens-
gruppe. Unter Beachtung der wirtschaftlichen Möglichkeiten 
wollen wir unsere Mitarbeiter persönlich und fachspezifisch 
qualifizieren und weiterentwickeln. Unsere Personalentwick-
lung ist langfristig ausgerichtet. Hierbei gilt es, die Erhaltung 
der Arbeitsplätze, die Fachkräftenachwuchsförderung, die 
Mitarbeiterbedürfnisse und die wirtschaftlichen Rahmenbe-
dingungen zu vereinbaren. Wir erwarten uneingeschränkte 
Loyalität unserer Mitarbeiter und sind uns im gleichen Zug 
einem verantwortungsbewussten Umgang mit der Ressource 
„Mensch“ bewusst. Jeder einzelne Mitarbeiter hat die Chance 
auf Weiterentwicklung und gezielte Förderung. Individuelle 
Bedürfnisse und Rahmenbedingungen werden dabei bestmög-
lich berücksichtigt. 

1.7. Fürsorgepflicht und Vorbildfunktion der  
 Führungskräfte

Jede Führungskraft der HEINZ-GLAS Group hat eine besondere 
persönliche Verantwortung für die ihr anvertrauten Mitarbeiter. 
Sie hat ihre Aufsichtspflichten zu erfüllen und dafür Sorge zu 
tragen, dass in ihrem Verantwortungsbereich keine Verstöße 
gegen geltendes Recht und Gesetz sowie diesen Verhaltensko-
dex geschehen, die durch bessere Aufsicht oder Organisation 
hätten verhindert werden können. Sie verhalten sich vorbildlich 
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MENSCHEN- UND  
ARBEITSRECHTE

in allen Situationen und sind für Fragen und Sorgen der Mit-
arbeiter grundsätzlich immer ansprechbar. Mitarbeitern sind 
Aufgaben und Ziele gut verständlich, präzise und verbindlich 
zu übertragen. Die Führungskräfte agieren in allen Belangen 
als Vorbild.

 
1.8. Arbeitnehmervertretung und Beschwerde-
 management 

Das Recht aller Arbeiter, Gewerkschaften zu bilden und die-
sen beizutreten sowie Kollektivverhandlungen zu führen, wird 
ausdrücklich anerkannt. Arbeitnehmervertreter dürfen keiner 
Diskriminierung ausgesetzt sein und sollen Zugang zu all jenen 
Arbeitsstätten erhalten, die zur Ausübung ihrer Vertreterfunk-
tion benötigt werden. Wir stehen den Aktivitäten der Gewerk-
schaften grundsätzlich offen gegenüber. 



ÖKOLOGIE

Wir hinterlassen kleinere Fußabdrücke.

Wir sind uns unserer Verantwortung gegenüber der Umwelt und den uns nachfolgenden 
Generationen bewusst. Im Rahmen unserer Einflussmöglichkeiten streben wir eine dauer-
hafte Unterstützung der natürlichen Umwelt und eine Schonung ihrer Ressourcen an. 



11H-DIR-001-004-de | R 2 | gültig bis 26.04.2024 

ÖKOLOGIE

2.1. Umgang mit natürlichen Ressourcen

Die HEINZ-GLAS Group setzt bestmögliche, umweltfreund-
liche Praktiken ein, die kontinuierlich verbessert werden. An 
allen Betriebsstätten sind die Bestimmungen und Standards 
zum Umweltschutz zu erfüllen, darüber hinaus gehen wir sehr 
verantwortungsvoll und vorausschauend mit den natürlichen 
Ressourcen um. 

2.2. Ressourcenschonung

Die Verbräuche an Energie (Strom und Gas) und Wasser wer-
den fortlaufend ermittelt und in kontinuierlichen Prozessen 
zielgerichtet reduziert oder kompensiert. Dies gilt ebenso für 
CO2- und VOC-Emissionen. Durch einen bewussten Umgang 
mit natürlichen Ressourcen setzen wir uns aktiv für den Um-
weltschutz ein.

2.3. Recycling

Alle anfallenden Abfälle und Wertstoffe werden sortiert
und, so weit möglich, dem Recycling zugeführt. Produktions-
ausschuss wird bestmöglich in der eigenen Produktion weiter-
verwertet.

2.4. Zertifizierungen und Bewertungen 

Zertifizierungen und Bewertungen durch akkreditierte und un-
abhängige Gesellschaften dienen einer stetigen Kontrolle und 
Transparenz im Rahmen weltweit gültiger Normen. Sie sind 
ein Zeichen für Qualität und nachhaltige Strukturen, Abläufe 
und Prozesse. Deshalb achten wir bei unserer Lieferanten- und 
Partnerauswahl speziell auf entsprechende Nachweise und Zer-
tifizierungen. 



ÖKONOMIE

Wir denken und handeln in Generationen. 

Ein verantwortungsvoller Umgang mit der Ressource Geld ist die Basis 
für den Erhalt der Selbstständigkeit unseres Unternehmens. 
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ÖKONOMIE

3.1. Fairer Umgang mit Geschäftspartnern

Die Grundlage für unsere Zusammenarbeit mit Geschäftspartnern bil-
den gegenseitiger Respekt, Rücksichtnahme, Integrität und Toleranz.

3.2. Wettbewerbs- und Kartellrecht

Die gesamte Geschäftstätigkeit folgt den geltenden wettbe-
werbsrechtliche Bestimmungen, Gesetzen und Regeln, sowie 
unserer internen Compliance Kartellrechtrichtlinie. 
Wettbewerbswidrige Absprachen zwischen Konkurrenten sind 
nicht gestattet. Jeder einzelne Mitarbeiter ist verpflichtet diesen 
Regelungen zu folgen, denn nur der faire Wettbewerb genießt 
das Recht, sich frei zu entfalten.

3.3. Korruption und Interessenkonflikte

Korruption und Bestechung lehnen wir strikt ab! Transparenz 
sowie verantwortungsvolle Führung und Kontrolle hingegen 
fördern wir. Alle Geschäftsbeziehungen der HEINZ-GLAS 
Group zu Lieferanten und sonstigen Geschäftspartnern dür-
fen nur aufgrund von solchen Kriterien zustande kommen, die 
objektiv nachvollziehbar sind, also zum Beispiel aufgrund von 
Leistung, Integrität oder Erfahrung des Partners.  Mitarbeiter 
dürfen im direkten oder indirekten Zusammenhang mit ihrer 
geschäftlichen Tätigkeit keine Vorteile (wie z. B. Geld, Geschen-
ke, Zuwendungen oder andere Leistungen) anbieten,  verspre-
chen, gewähren, genehmigen oder solche Vorteile von anderen 
annehmen oder einfordern. Gegenüber Beamten oder anderen 
staatlichen Amtsträgern sind Geschenke jeder Art zu unter-
lassen. Jegliche sonstige (potentielle) Interessenkonflikte sind 
dem jeweiligen Vorgesetzten mitzuteilen. Unsere Compliance 
Korruptionsrichtlinie legt alle relevanten Verhaltensregeln in 

Bezug auf Korruption und Interessenskonflikte fest, die von all 
unseren Mitarbeitern stets einzuhalten sind. Darüber hinaus 
finden regelmäßige Schulungen statt, in denen unsere Mitar-
beiter sensibilisiert werden. 

3.4. Vermögenswerte des Unternehmens

Jeder Mitarbeiter hilft mit, die Vermögenswerte und Arbeitsmit-
tel der HEINZ-GLAS Group durch einen pfleglichen Umgang 
nachhaltig zu erhalten. Das Vermögen sowie die eingesetzten 
Betriebsmittel der HEINZ-GLAS Group dürfen von Mitarbei-
tern grundsätzlich nur für ihre jeweilige dienstliche Tätigkeit 
genutzt werden. Sie dürfen nicht zum persönlichen Vorteil oder 
persönlichen Gebrauch von Mitarbeitern, ihnen nahestehen-
den Personen oder Dritten eingesetzt werden. Ausnahmen gel-
ten nur, wenn und soweit der persönliche Gebrauch aufgrund 
spezieller Regelungen ausdrücklich gestattet ist.

3.5. Umgang mit Finanzen

Die HEINZ-GLAS Group hat es sich als Ziel gesetzt, das Un-
ternehmen als selbstständiges Familienunternehmen fortzu-
führen und weiterzuentwickeln. Hierfür ist es uns sehr wichtig, 
auch mit der Ressource Geld einen nachhaltigen Umgang zu 
pflegen. Insbesondere für die Führungskräfte der HEINZ-GLAS 
Group sowie alle Mitarbeiter in den Bereichen „Finance“ oder 
„Controlling“ weltweit gilt ein verantwortungsvoller, sorgfäl-
tiger, sachkundiger, umsichtiger und redlicher Umgang mit 
Finanzangelegenheiten. Es sind alle gesetzlichen Vorschriften 
und Regelungen einzuhalten. Der oben genannte Personenkreis 
hat sicherzustellen, dass mit allen Vermögenswerten und Res-
sourcen des Unternehmens verantwortungsbewusst und kont-
rolliert umgegangen wird.



KOMMUNIKATION

Vertrauen ist ein wertvolles Geschenk.

Wir achten nicht nur aufeinander, sondern auch auf Ihre Daten. 
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KOMMUNIKATION

4.1. Datenschutz und Abwehr externer Gefahren

Jeder Mitarbeiter ist im Rahmen seiner Aufgaben und darüber 
hinaus verpflichtet, die datenschutzrechtlichen Bestimmun-
gen sowie die gesetzlichen und betrieblichen Regelungen des 
jeweiligen Landes zur Informationssicherheit einzuhalten. Der 
Missbrauch von vertraulichen Daten ist strikt verboten. Klare 
Regelungen sorgen für ein international einheitliches hohes 
Datenschutzniveau. Wir wissen um die hohe Sensibilität der 
persönlichen Daten unserer Kunden, Mitarbeiter und Liefe-
ranten sowie der unternehmenseigenen Daten und schützen 
diese durch einen sorgfältigen und vertrauensvollen Umgang. 
Die Daten werden ausschließlich im zugelassenen Rahmen ver-
wendet. Bei Weitergabe der Informationen ist zu prüfen, ob der 
Empfänger zum Erhalt berechtigt ist. Dies gilt innerhalb wie 
außerhalb des Unternehmens. Externe Gefahren, wie allgemei-
ne Kriminalität, Entführungen, terroristische Anschläge oder 
Wirtschaftsspionage im eigenen Einflussbereich zu verhindern, 
ist Aufgabe eines jeden Mitarbeiters und insbesondere der Füh-
rungskräfte.

4.2. Verschwiegenheit

Sämtliche aus der Zusammenarbeit mit der HEINZ-GLAS
Group erlangten Geschäfts- und Betriebsinformationen, die
nicht rechtmäßig öffentlich zugänglich gemacht worden sind, 
unterliegen der Verschwiegenheit (Geheimhaltung) und dürfen
gegenüber unbefugten Dritten nicht preisgegeben werden. 
Dritte sind auch nahestehende Personen oder Mitarbeiter, die 

von dem betreffenden Vorhaben oder Vorgang keine dienstli-
che Kenntnis haben müssen. Weiterhin dürfen betriebsinterne 
Informationen ausschließlich für betriebliche Zwecke genutzt 
werden. 
Dies betrifft auch die Zeit nach der Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses.

4.3. Dokumentation

Die sorgfältige Dokumentation von Vorgängen ist essentiell, um 
eine effektive Zusammenarbeit im internen Bereich, als auch 
mit Behörden und anderen Stakeholdern zu ermöglichen. 
Sämtliche Aufzeichnungen, Datenerfassungen, Berichte und 
Abschlüsse, die angefertigt werden, müssen deshalb vollstän-
dig, richtig, exakt, zeitgerecht, systemgerecht und nachvollzieh-
bar sein. 
Dokumente sind für die Dauer der gesetzlichen Aufbewah-
rungsfristen sorgfältig aufzubewahren.  

4.4. Kommunikation

Zu einer guten Zusammenarbeit gehört eine ehrliche, offene
und gleichwohl höfliche Kommunikation auf allen Ebenen
des Unternehmens. Wir berücksichtigen dies sowohl intern als
auch extern gegenüber Geschäftspartnern, Behörden und 
staatlichen Stellen oder der Öffentlichkeit. Der elektronische 
Geschäftsverkehr hat in der Unternehmenspraxis der HEINZ-
GLAS Group erhebliche Bedeutung und erleichtert die Kommu-
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nikation. Dieser setzt für alle Mitarbeiter eine besondere Sorg-
faltspflicht voraus. Unsere Mitarbeiter sind deshalb angehalten, 
im Emailverkehr dieselbe Sorgfalt wie im gewöhnlichen Brief-
verkehr walten zu lassen. Darüber hinaus gelten für Telefonate 
dieselben Standards wie im direkten Gespräch. 

4.5. Umgang mit Behörden

Mit allen Behörden streben wir ein kooperatives und offenes 
Verhältnis an. Wir legen großen Wert auf die Einhaltung
der rechtlich vorgesehenen Verfahren, um eine reibungslose Zu-
sammenarbeit zu garantieren. Bei Anfragen von Behörden ist 
der Vorgesetzte vor Beantwortung zu benachrichtigen. Dieser 
stimmt das weitere Vorgehen ggf. mit der Rechtsabteilung und 
weiteren Führungspersonen ab.

4.6. Informationspolitik und Unterstützung

Die Führungskräfte der HEINZ-GLAS Group sowie die Stand-
ort-Verantwortlichen der Tochterunternehmen sind dafür ver-
antwortlich, die hier festgehaltenen Anforderungen an alle Mit-
arbeiter zu kommunizieren und für die Implementierung und 
Praktizierung des Verhaltenskodex zu sorgen. Vertrauen ist ein 
wichtiger Bestandteil guten Teamworks. Um dies in allen Ebe-
nen des Unternehmens zu erlangen, bauen wir auf Ehrlichkeit 
und respektvollen Umgang miteinander. Gezielte Fehlinforma-
tionen oder auch absichtliches oder leichtfertiges Verbreiten 
unwahrer Aussagen über Kollegen oder Sachverhalte werden in 
der HEINZ-GLAS Group nicht toleriert.
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Wer seine Wurzeln kennt,
weiß um die Kraft der Zweige.
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KULTUR UND LEBEN

Wir bewahren unsere Herkunft und gestalten unsere Zukunft!

Für die HEINZ-GLAS Group, als Familienunternehmen mit langjähriger Geschichte, 
haben die Erhaltung der Unternehmensstandorte und die Förderung der Regionen 
höchste Priorität. Mit nachhaltigem Denken und Handeln wirken wir dem demogra-
fischen Wandel entschlossen entgegen
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KULTUR UND LEBEN

5.1. Förderung und Unterstützung bestehender Vereine 
 und Organisationen

Uns liegt es besonders am Herzen, lokale Vereine und soziale 
Organisationen zu unterstützen und zu fördern. Diese schaffen 
Lebensqualität und sind ein wichtiger Bestandteil des gesell-
schaftlichen Lebens. Gemeinnütziges Engagement in den Regi-
onen, in denen wir tätig sind, ist für uns eine unternehmerische, 
ethische und moralische Selbstverständlichkeit.

5.2. Eigene Projekte

Unser Ziel ist es, mit eigenen Projekten die Standortattraktivität 
unserer Unternehmen zu fördern. Durch interne und externe 
Kultur-, Sport- und Bildungs- und Freizeitangebote gewinnen 
die Regionen an Attraktivität. Wir schaffen so ein „Wir-Gefühl“ 
im Unternehmen und der direkten Umgebung. Mit gezielten 
Aktivitäten setzen wir uns auch für den Ausbau der lokalen In-
frastruktur ein.

5.3. Spenden

Wir vergeben Spenden, sprich Zuwendungen auf freiwilliger 
Basis, ohne Erwartung einer Gegenleistung. Die Vergabe von 
Sponsorengeldern orientiert sich am Rahmen der jeweiligen 
Rechtsordnung und den hierfür geltenden Bestimmungen. Bei 
Geld- und Sachspenden für Wissenschaft und Bildung, für Kul-
tur und Sport und für soziale Anliegen, werden Zuwendungen 
nur an Einrichtungen gegeben, die als gemeinnützig anerkannt 
oder durch besondere Regelungen zur Annahme von Spen-
den befugt sind. Spenden an Einzelpersonen, Politiker oder 
politische Parteien sind grundsätzlich abzulehnen. Alle Spen-
den-Vorgänge werden transparent dargelegt. Der Empfänger 
sowie der Verwendungszweck müssen bekannt sein.
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BUSINESS CONDUCT 
HOTLINE

Verantwortliche Stelle und Datenschutzbeauftragter

Adresse: HEINZ-GLAS GmbH & Co. KGaA | Glashüttenplatz 1-7 | 96355 Kleintettau
Kontaktinformation: heinz-glas.com | +49 9269 77-100 | info@heinz-glas.com
Kontakt des Datenschutzbeauftragten: data-protection@heinz-glas.com

Über unser Hinweisgebersystem können Sie Missstände, insbesondere Verstösse gegen 
das geltende Recht sowie gegen interne Weisungen und Prozesse anonym melden.
https://heinz-glas.integrityline.org/

https://heinz-glas.integrityline.org/
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Allgemeine Geschäftsbedingungen
Hier können Sie unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen herunterladen:
www.heinz-glas.com/agb
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Der Verhaltenskodex für Mitarbeiter gilt für jeden Mitarbeiter der HEINZ-GLAS Group. Wir verpflichten unsere 
Mitarbeiter diesen zu berücksichtigen und sich jeder Zeit entsprechend zu verhalten.
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